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I M PRESSU M

   Geldwäscheprävention

Seit geraumer Zeit ist ein verstärkter Informationsbedarf der neu 
organisierten Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
(FIU) zu verzeichnen. Dieser äußert sich durch vermehrte Aus-
kunftsersuchen, die durch die FIU an die jeweils Verpflichteten 
versendet werden. Was aber steckt dahinter?

Bereits seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der 
4. EU-Geldwäscherichtlinie im Juni 2018 ist die neu organisierte 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) gemäß 
§ 30 Abs. 3 GwG berechtigt, Informationen („Auskunftsersu-
chen“) ohne staatsanwaltschaftliches Ersuchen bei den Verpflich-
teten einzuholen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlich ist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn gegen 
einen Kunden eine Geldwäscheverdachtsmeldung durch einen an-
deren Verpflichteten weitergeleitet wurde. 

Wie bei sonstigen Anfragen und Hinweisen (bspw. durch die 
Staatsanwaltschaft) ist es auch hier den Verpflichteten untersagt, 
die betroffenen Personen oder sonstige Dritte von einer beabsichti-
gten/erstatteten Geldwäscheverdachtsmeldung oder einem Ermitt-
lungsverfahren, das aufgrund einer Geldwäscheverdachtsmeldung 
eingeleitet wurde, in Kenntnis zu setzen.

Wie bereits eingangs erwähnt stellt die FIU aktuell vermehrt 
Auskunftsersuchen in das Postfach des jeweiligen Verpflichteten 
in dem Meldeportal „goAML Web“ ein. 

Über ein solches neu eingestelltes Auskunftsersuchen wird der 
Verpflichtete anhand einer automatisieren E-Mail aus goAML in-
formiert. Die E-Mail wird an die vom Verpflichteten hinterlegte 
E-Mail-Adresse versandt und beinhaltet die Information, dass sich 
eine neue Mitteilung in der goAML-Mailbox befindet. 

Auskunftsersuchen gemäß § 30 Abs. 3 
Geldwäschegesetz (GwG)

Das Auskunftsersuchen kann dann über die goAML-Mailbox 
aufgerufen und als PDF-Datei heruntergeladen werden. Bei dem 
Auskunftsersuchen kann es sich um Anfragen zu einer bereits ab-
gegebenen Verdachtsmeldung oder aber auch zu einer bisher nicht 
auffällig gewordenen Geschäftsbeziehung handeln. 

Hinsichtlich der Motivation hinter diesem erhöhten Anfrage-
volumen und ob dies mit der aktuellen „Abarbeitungswelle“ des 
hohen Rückstaus an Verdachtsmeldungen bei der FIU zusam-
menhängt, können wir aktuell nur spekulieren. Die Beantwor-
tung dieser Auskunftsersuchen, inklusive der Bereitstellung der 
geforderten Unterlagen, kann durch die Verpflichteten ebenfalls 
über die goAML-Mailbox erfolgen. Vor diesem Hintergrund je-
denfalls unterstützen wir unsere Mandanten aktiv und überneh-
men, nachdem unsere Kunden uns die geforderten Informatio-
nen/Unterlagen bereitgestellt haben, die Übermittlung über die 
goAML-Mailbox.  
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